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Was eine Schenkung ist oder wie Sie Ihre Freude teilen können, 

werden wir Ihnen auf den kommenden Seiten zeigen. Was es 

auch sein mag, Sie bestimmen, wie Sie es den Ärmsten im Süden  

ermöglichen, sich selber die Grundlagen für ein sicheres Leben in 

Würde zu schaffen. 



zukunft l  schenken

Das Fastenopfer geniesst das Vertrauen von vielen tausend Frauen und 

Männern, die unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Beitrag an 

die kirchliche Kollekte mittragen. Und damit ungezählten Menschen, 

die in Armut leben und an Hunger leiden, neue Zuversicht bringen. 

Weniger bekannt sind die so genannten Vermögensspenden.

Herr und Frau Roth

«Wir leben in materieller Sicherheit. AHV und Pensionskasse reichen 

für unsere täglichen Ausgaben. Das Vermögen – die Sicherheit für die 

ganze Familie – bleibt unangetastet. Nun möchten wir etwas mehr 

tun; denn wir sind besorgt über die Not vieler Menschen. Das ist mög-

lich, ohne dass wir unseren gewohnten Lebensstandard einschränken 

müssen. Nach reiflichem Überlegen haben wir uns entschlossen, dem 

Fastenopfer einen Teil unseres Vermögens zu überlassen. Die Rechts-

form der Schenkung mit Auflage hat für uns einige Vorteile:



Das Fastenopfer übernimmt die Vermögensverwaltung

– Die Schenkung kann von den Steuern abgesetzt werden.

– Wir haben Gewissheit, dass unser Vermögen auch über unseren 

Tod hinaus Hoffnung und Zuversicht in die Welt trägt.

– Wir können im Bedarfsfall auf das Vermögen ganz oder teilweise 

zurückgreifen.»

Das gegenüberliegende einfache Standard-Modell kann jeder indivi-

duellen Situation angepasst werden. Rufen Sie uns an, wenn Sie an 

einem persönlichen Gespräch interessiert sind, oder benutzen Sie für 

einen ersten Kontakt die beiliegende Antwortkarte.



Schenkungsvertrag

Herr und Frau Muster überlassen dem Fastenopfer den 

Betrag von CHF 50 000.– als Schenkung mit folgenden 

Auflagen:

Das Fastenopfer hat die volle Nutzniessung dieses 

Vermögens. 

Das Fastenopfer verpflichtet sich, im Bedarfsfall die 

Schenkung voll oder teilweise zurückzuzahlen. 

Der gewünschte Rückzug ist dem Fastenopfer mindes-

tens einen Monat im Voraus anzukündigen.

Unterschrift Unterschrift

Herr und Frau Muster Fastenopfer



Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Ihr Fest zur silbernen oder 

goldenen Hochzeit, zum Firmenjubiläum, zum Geburtstag, zur Geburt 

eines Kindes oder zur Taufe kann der Grundstein zur Freude und zu 

einem Leben in Würde für viele Familien in benachteiligten Ländern 

des Südens sein.

Margrit und Ernst D. 25 Jahre verheiratet

«Unglaublich! Bald schon feiern wir silberne Hochzeit. Dazu laden wir 

die Gäste von damals und weitere liebe Menschen  ein , die uns be-

gleitet haben. Nachher geht’s in die ‹Flitterwochen› – ab nach Indien. 

Ein alter Traum von Ernst und mir. Statt eines Geschenks schlagen 

wir unseren Gästen vor, ein Projekt des Fastenopfers in Indien zu 

unterstützen. Wir werden dann den Betrag aus unserem ‹Ferienfonds› 

aufrunden. Vom Fastenopfer haben wir die nötigen Informationen er-

halten, damit die Gäste ‹unser Projekt› kennen lernen können.»

freude l  teilen



Theodor A. zum 125-Jahr-Jubiläum 

des Familienunternehmens

«Unser Familienunternehmen – heute schon in vierter Generation 

– hatte Glück. Aus bescheidenen Anfängen wurde eine Firma von 

landesweiter Bedeutung.

Zum 125-Jahr-Jubiläum habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht: 

Statt einer Hochglanz-Festschrift setze ich das Geld für ein Projekt 

des Fastenopfers in Afrika ein. Ich denke, das passt gut zu unserer 

Firmenkultur.»

Dies sind nur zwei von vielen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Freude 

teilen können. Haben Sie dazu oder auch ganz allgemein Fragen zum 

Fastenopfer oder unseren Projekten, dann rufen Sie uns einfach an 

oder benutzen für einen ersten Kontakt die beiliegende Antwort-

karte.



vielen dank l fastenopfer
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